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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Landesnichtraucherschutzgesetz
(LNRSchG)

Vom 25. Juli 2007

Der Landtag hat am 25. Juli 2007 das folgende Gesetz
beschlossen:

§ 1

Zweckbestimmung

(1) Dieses Gesetz hat zum Ziel, dass in Schulen sowie
bei schulischen Veranstaltungen, in Jugendhäusern, in
Tageseinrichtungen für Kinder, in Behörden, Dienststel-
len und sonstigen Einrichtungen des Landes und der
Kommunen sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtun-
gen und Gaststätten nicht geraucht wird. Die Regelungen
dienen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, dem
Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens. 

(2) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten nicht für
Justizvollzugsanstalten. 

§ 2

Rauchfreiheit in Schulen

(1) In Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie bei
Schulveranstaltungen ist das Rauchen untersagt. Auf

Schulgeländen befindliche Wohnungen sind vom Rauch-
verbot nach Satz 1 ausgenommen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Gesamtlehrer-
konferenz mit Zustimmung der Schulkonferenz und nach
Anhörung des Elternbeirats und der Schülermitverant-
wortung für volljährige Schüler ab Klasse 11 oder der
entsprechenden Klassen der beruflichen Schulen sowie
für dort tätige Lehrkräfte Raucherzonen außerhalb von
Schulgebäuden im Außenbereich des Schulgeländes je-
weils für ein Schuljahr zulassen, wenn und soweit die
Belange des Nichtraucherschutzes dadurch nicht beein-
trächtigt werden. 

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten auch
für Schulen in freier Trägerschaft. 

§ 3

Rauchfreiheit in Jugendhäusern

In Jugendhäusern ist das Rauchen untersagt. 

§ 4

Rauchfreiheit in Tageseinrichtungen für Kinder

In den Gebäuden und auf den Grundstücken der Tages-
einrichtungen für Kinder ist das Rauchen untersagt. § 2
Abs.1 Satz 2 gilt entsprechend.
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§ 5

Rauchfreiheit in Behörden, Dienststellen und 
sonstigen Einrichtungen des Landes und der Kommunen

(1) In den Behörden und Dienststellen des Landes oder der
Kommunen sowie in sonstigen vom Land oder den Kom-
munen getragenen Einrichtungen ist das Rauchen unter-
sagt. § 2 Abs.1 Satz 2 gilt entsprechend. Das Rauchverbot
nach Satz 1 gilt auch in Dienstfahrzeugen. Kommunen im
Sinne von Satz 1 sind Gemeinden, Gemeindeverbände,
Zweckverbände, Regionalverbände sowie Stadt- und
Landkreise. 
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Leitung der in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen Ausnahmen vom
Rauchverbot bei besonderen Veranstaltungen zulassen.
Sie kann zudem das Rauchen in bestimmten abgeschlos-
senen Räumen gestatten, wenn und soweit die Belange
des Nichtraucherschutzes dadurch nicht beeinträchtigt
werden. 

§ 6

Rauchfreiheit in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen

(1) In Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtun-
gen ist das Rauchen untersagt. Satz 1 gilt insbesondere
auch für Kantinen, Cafeterien, Schulen und Werkstätten
des Krankenhauses oder der Pflegeeinrichtung. Dieses
Gesetz findet keine Anwendung auf mit einem Kranken-
haus oder einer Pflegeeinrichtung verbundene Hotels und
auf Einrichtungen des Hospizdienstes. § 2 Abs.1 Satz 2
gilt entsprechend. Krankenhäuser im Sinne dieses Geset-
zes sind die in § 2 Nr.1 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes in der Fassung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 887)
genannten Einrichtungen einschließlich der Rehabilita-
tionseinrichtungen.
(2) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern
Ausnahmen für solche Patientinnen und Patienten zuge-
lassen werden, die sich im Bereich der Palliativmedizin
befinden, sich zu einer psychiatrischen Behandlung oder
auf Grund einer gerichtlich angeordneten Unterbringung
in einer geschlossenen Abteilung des Krankenhauses auf-
halten oder bei denen die Untersagung des Rauchens dem
Therapieziel, zum Beispiel bei der Suchtbehandlung, ent-
gegensteht. Die Entscheidung, ob im Einzelfall das Rau-
chen erlaubt werden soll, trifft der behandelnde Arzt. Die
Klinikleitung hat in den Fällen des Satzes 1 Vorkehrungen
zu treffen, um die Rauchfreiheit im Krankenhaus und den
gesundheitlichen Schutz der übrigen sich im Krankenhaus
aufhaltenden Personen soweit wie möglich zu gewährleis-
ten. Soweit die Klinikleitung für die in Satz 1 genannten
Patienten entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung
stellt, sollen diese so gelegen und beschaffen sein, dass sie
den Zweck dieses Gesetzes nicht beeinträchtigen. 
(3) Für die Beschäftigten des Krankenhauses kann die
Klinikleitung auf Antrag Raucherzimmer einrichten. Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(4) Abweichend von Absatz 1 ist das Rauchen in abge-
schlossenen Räumlichkeiten von Pflegeeinrichtungen er-
laubt, wenn diese Räume ausschließlich von Rauchern
genutzt oder bewohnt werden und alle Nutzer oder Be-
wohner des betroffenen Raumes hierzu ihr Einverständ-
nis erteilt haben. Absatz 2 Satz 3 und 4 sowie Absatz 3
Satz 1 gelten entsprechend. 

§ 7

Rauchfreiheit in Gaststätten

(1) In Gaststätten ist das Rauchen untersagt. Gaststätten
im Sinne dieses Gesetzes sind Betriebe, die Getränke
oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle
verabreichen, wenn der Betrieb jedermann oder be-
stimmten Personen zugänglich ist und den Vorschriften
des Gaststättengesetzes in der Fassung vom 20. Novem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3419) unterliegt. Satz 1 gilt nicht
für Bier-, Wein- und Festzelte sowie die Außengastrono-
mie und die im Reisegewerbe betriebenen Gaststätten.
(2) Abweichend von Absatz 1 ist das Rauchen in voll-
ständig abgetrennten Nebenräumen zulässig, wenn und
soweit diese Räume in deutlich erkennbarer Weise als
Raucherräume gekennzeichnet sind und die Belange des
Nichtraucherschutzes dadurch nicht beeinträchtigt wer-
den. Satz 1 gilt nicht für Diskotheken. 
(3) Arbeitsschutzrechliche Bestimmungen bleiben unbe-
rührt. 

§ 8

Maßnahmen zur Umsetzung des Rauchverbots

(1) Die Leitungen der in §§ 2 bis 6 genannten Einrich-
tungen sind für die Einhaltung des Rauchverbots in den
von ihnen geleiteten Einrichtungen verantwortlich. Sie
haben auf das Rauchverbot durch deutlich sichtbare Hin-
weisschilder in jedem Eingangsbereich hinzuweisen. So-
weit ihnen Verstöße gegen das Rauchverbot bekannt
werden, haben sie die erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um weitere Verstöße zu verhindern. 
(2) Die Pflichten nach Absatz 1 gelten auch für Gaststät-
tenbetreiber für deren jeweilige Gaststätte. Die Regelung
zur Kennzeichnung nach § 7 Abs. 2 Satz 1 bleibt davon
unberührt.

§ 9

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 2 Abs.1 in einem Schulgebäude, auf einem

Schulgelände sowie auf Schulveranstaltungen raucht,
ohne dass eine Ausnahmeregelung nach § 2 Abs. 2
vorliegt,

2. entgegen § 3 in einem Jugendhaus raucht, 
3. entgegen § 4 in einem Gebäude oder auf einem

Grundstück einer Tageseinrichtung für Kinder raucht,
4. entgegen § 5 Abs.1 in einer Behörde, Dienststelle oder

sonstigen Einrichtung des Landes oder einer Kom-



mune raucht, ohne dass eine Ausnahmegenehmigung
nach § 5 Abs. 2 vorliegt,

5. entgegen § 6 Abs.1 in einem Krankenhaus oder in ei-
ner Pflegeeinrichtung raucht, ohne dass eine Ausnah-
meregelung nach § 6 Abs. 2 bis 4 vorliegt,

6. entgegen § 7 in einer Gaststätte raucht.
Schüler werden vorrangig mit Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen nach § 90 des Schulgesetzes für Ba-
den-Württemberg (SchG) zur Einhaltung des Rauchver-
bots angehalten. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit 
einer Geldbuße bis zu 40 Euro und im innerhalb eines
Jahres erfolgenden Wiederholungsfall mit einer Geld-
buße bis zu 150 Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.1 Nr.1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Ortspo-
lizeibehörde. Dies gilt ungeachtet der §§ 33 und 34 SchG
sowie des § 16 Abs.1 Nr. 21 des Landesverwaltungsge-
setzes auch in Bezug auf das Rauchverbot an Schulen.

§ 10

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2007 in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 25. Juli 2007

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Oettinger
Prof. Dr. Goll Stächele

Rech Rau
Prof. Dr. Frankenberg Pfister

Hauk Dr. Stolz
Gönner Prof’in Dr. Hübner

Gesetz zur Änderung 
des Film- und Popakademiegesetzes 

und des Zweiten
Hochschulrechtsänderungsgesetzes

Vom 25. Juli 2007

Der Landtag hat am 25. Juli 2007 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Film- und Popakademiegesetzes

Das Film- und Popakademiegesetz vom 25. Februar 1992
(GBl. S.115), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. De-
zember 2006 (GBl. S. 378), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

»Gesetz über die Film- und die Popakademie und die
Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg
(Akademiengesetz – AkadG)«.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Dieses Gesetz gilt für die Filmakademie Ba-
den-Württemberg, die Popakademie Baden-Würt-
temberg und die Akademie für Darstellende Kunst
Baden-Württemberg (Akademie oder Akademien).«

b) Absatz 2 werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt: 

»Träger der Akademie für Darstellende Kunst ist die
Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württem-
berg Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ver-
mittelt eine Ausbildung für Berufe auf dem Gebiet
der darstellenden Kunst.«

c) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: »Die Aka-
demien wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben mit Hochschulen und anderen Bildungs-, For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen, Theatern
und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet der dar-
stellenden Kunst, des Films, der audiovisuellen Me-
dien oder der Musik zusammen.«

d) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 einge-
fügt:

»(5) Die Akademie für Darstellende Kunst soll ins-
besondere mit Hochschulen und anderen Bildungs-
einrichtungen gemeinsame interdisziplinäre Aus-
bildungsangebote schaffen. Sie kann dabei auch für
andere Hochschulen und Bildungseinrichtungen die
Durchführung von Ausbildungsangeboten nach
Maßgabe der von diesen erlassenen Studien- und
Prüfungsordnungen übernehmen. Das Zusammen-
wirken ist durch öffentlich-rechtliche Koopera-
tionsvereinbarungen sicherzustellen, die der Zu-
stimmung des zuständigen Ministeriums bedürfen.«

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:

aa) In Satz 2 werden das Wort »oder« durch das
Wort »und« und die Worte »nach drei« durch die
Worte »oder der Akademie für Darstellende
Kunst nach mindestens drei« ersetzt. 

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

»Dasselbe gilt für eine nach mindestens einem
Jahr erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in
Masterstudiengängen der Akademie für Dar-
stellende Kunst oder der Popakademie.«

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

3. In § 2 Satz 1 werden das Wort »oder« durch ein Komma
ersetzt und nach den Worten »Popakademie Baden-
Württemberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung«
die Worte »oder als Geschäftsführer der Akademie für
Darstellende Kunst Baden-Württemberg Gesellschaft
mit beschränkter Haftung« eingefügt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

»Das zuständige Ministerium kann ihnen auf
Antrag des für die Lehre und Projektarbeit
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